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STATUTEN 

SWITCH5.SUPPORT Sportförderverein 

1. Allgemeine Bestimmungen 

In begrifflicher Hinsicht gilt die weibliche Form im Nachfolgenden als mit der männlichen 
Form mitgemeint. 

2. Name und Sitz 

Unter dem Namen SWITCH5.SUPPORT besteht ein Sportförderverein im Sinne von Art. 60 ff. 
ZGB mit Sitz in Pfäffikon ZH. Er ist politisch unabhängig und konfessionell neutral. 

3. Ziel und Zweck 

Der Verein hat das Ziel, den Sport im Allgemeinen zu fördern, insbesondere den Jugendsport 
durch die Nutzung des Spielsystems SWITCH5 – der fairsten Spielform in jeder 
Teamsportart.  

SWITCH5 ist eine besondere Spielform, die es jeder Person ermöglicht, auf einfache Weise 
Mannschaftssport zu betreiben oder eigene Spiele, Trainings oder Turniere zu organisieren. 
Der spezielle Spielplan mit mehrmaligem Teamwechsel und individueller Punktevergabe 
motiviert die Spieler, mehr Sport zu treiben. 

Der Verein vergibt zweckgebundene finanzielle Mittel zur Förderung von SWITCH5 in Form 
von Beiträgen für Spielmaterial, Spielentwicklung, Spielausbildung, Bekanntmachung, 
Turnierorganisation sowie sämtlichen weiteren Fördermassnahmen, die dem Zweck des 
Vereins und der Förderung von SWITCH5 entsprechen. 

Der Verein ist gemeinnützig tätig und verfolgt keine Erwerbs- oder Selbsthilfezwecke. Die 
Organe sind ehrenamtlich tätig. 

4. Mittel 

Zur Verfolgung des Vereinszwecks verfügt der Verein über folgende Mittel:  

a) Mitgliederbeiträge ​
 b) Sponsoren- und Gönnerbeiträge ​
c) Erträge aus eigenen Veranstaltungen ​
d) Erträge aus Leistungsvereinbarungen ​
e) Spenden und Zuwendungen aller Art 

Statuten SWITCH5.SUPPORT Sportförderverein 12.11.2025​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ 1 



              

                         SWITCH5.SUPPORT Sportförderverein 
​
 
Die Mitgliederbeiträge werden jährlich pro Mitgliederkategorie durch die 
Mitgliederversammlung festgesetzt. Die Jahresbeiträge der Mitglieder stehen dem Verein 
als freie Mittel zur Verfügung.  

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. 

5. Mitgliedschaft 

Der Verein besteht aus folgenden Mitgliedern:  

a) Aktivmitgliedern (SUPPORTER) ​
b) Ehrenmitgliedern (SUPPORTER) ​
c) Passivmitgliedern (SPONSOREN, PARTNER und GÖNNER) 

a) ​ Aktivmitglied (SUPPORTER) kann jede Person werden, die sich aktiv am Vereinsleben​
​ beteiligt. Die Aufnahme- und Ausschlussbestimmungen gemäss diesen Statuten ​
​ bleiben vorbehalten. Aktivmitglieder zahlen jährlich den Mindestjahresbeitrag, der ​
​ von der Mitgliederversammlung mittels Beschluss festgelegt wird. 

b) ​ Ehrenmitglieder können auf Vorschlag des Vorstandes von der ​
​ Mitgliederversammlung ernannt werden, wenn sie sich in besonderem Masse für den ​
​ Verein eingesetzt haben. Sie haben die Rechte der Aktivmitglieder (SUPPORTER), ​
​ sind jedoch von den Jahresbeiträgen befreit. 

c)​ Passivmitglieder können natürliche und juristische Personen werden, denen der ​
​ Vereinszweck wichtig ist. Sie sind Gönner des Vereins und zahlen jährlich den von ​
​ der Mitgliederversammlung mittels Beschluss festgelegten Mindestjahresbeitrag ​
​ oder unterstützen die Sportförderung durch Sponsorenbeiträge (SPONSOREN) oder ​
​ Sachleistungen (PARTNER). (SPONSOREN und PARTNER) sind Beitragsbefreit. ​
​ Passivmitglieder haben keine spezifischen Rechte im Rahmen des Vereins und kein ​
​ Stimmrecht. 

Der Eintritt in den Verein kann jederzeit erfolgen. Aufnahmegesuche sind an den Vorstand zu 
richten; über die Aufnahme entscheidet der Vorstand endgültig. Der Mitgliederbeitrag wird 
auch bei einer unterjährigen Mitgliedschaft voll verrechnet. 

6. Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft erlischt: 

●​ bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 
●​ bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Auflösung der juristischen 

Person. 
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7. Austritt und Ausschluss 

Der Austritt kann jederzeit durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand auf das Ende eines 
Vereinsjahres erklärt werden. Es besteht kein Anspruch auf das Vermögen des Vereins oder 
Rückerstattung bezahlter Beiträge. Für das angebrochene Jahr ist der volle Mitgliederbeitrag 
zu bezahlen. 

Ein Mitglied kann jederzeit ohne Angabe von Gründen vom Vorstand ausgeschlossen 
werden; das Mitglied kann gegen den Ausschlussentscheid innert 30 Tagen an die nächste 
Mitgliederversammlung rekurrieren. Bis zum endgültigen Entscheid ruhen die 
Mitgliederrechte. Bleibt ein Mitglied trotz Mahnung den Mitgliederbeitrag schuldig, kann es 
vom Vorstand ohne weiteres ausgeschlossen werden. 

8. Organe des Vereins 

Die Organe des Vereins sind:  

a) die Mitgliederversammlung ​
b) der Vorstand ​
c) die Revisionsstelle ​
d) der Förderausschuss ​
e) die Geschäftsstelle (kann bei Bedarf eingerichtet werden) 

9. Die Mitgliederversammlung 

Das oberste Organ des Vereins ist die Mitgliederversammlung. Eine ordentliche 
Mitgliederversammlung findet jährlich gemäss Ankündigung des Vorstandes statt. Der 
Vorstand kann in begründeten Ausnahmefällen die Beschlussfassung mittels elektronischer 
Abstimmungsplattform oder auf schriftlichem Weg zulassen. 

Die Einladungen zur Mitgliederversammlung werden schriftlich oder auf elektronischem 
Kommunikationsweg versandt. Dabei werden Ort, Traktanden und Anträge des Vorstandes 
angegeben. Die Einladungen sind den Mitgliedern mindestens 30 Tage vor dem 
Sitzungstermin an die letzte dem Verein bekanntgegebene E-Mail-Adresse des Mitglieds 
oder, sofern ausdrücklich gewünscht, an seine Postadresse zuzustellen. 

Traktandierungsanträge von Mitgliedern für zusätzliche Geschäfte zuhanden der 
Mitgliederversammlung oder Statutenänderungen sind vor Ende des Geschäftsjahres an den 
Vorstand einzureichen. Sonstige Anträge sind bis spätestens 10 Tage vor der Versammlung 
schriftlich und begründet dem Vorstand einzureichen. 

Der Vorstand oder ein Fünftel der Mitglieder kann jederzeit die Einberufung einer 
ausserordentlichen Mitgliederversammlung unter Angabe des Zwecks verlangen. Die 
Versammlung hat spätestens 6 Wochen nach Eingang des Begehrens zu erfolgen. 
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Die Mitgliederversammlung hat die folgenden unentziehbaren Aufgaben und Kompetenzen:  

a) Genehmigung des Protokolls der letzten Mitgliederversammlung ​
b) Entgegennahme des Jahresberichts des Vorstandes ​
c) Genehmigung des Revisionsberichts und der Jahresrechnung ​
d) Entlastung des Vorstandes ​
e) Wahl des Vorstandes und des Präsidiums (Einzel- oder Co-Präsidium) auf 2 Jahre​
f) Wahl von 2 Rechnungsrevisoren auf 2 Jahre​
g) Bestimmung des Förderausschusses ​
h) Festsetzung der Mitgliederbeiträge ​
i) Beschlussfassung über Anträge des Vorstandes und der Mitglieder ​
j) Änderung der Statuten​
k) die übrigen ihr durch die Statuten zugewiesenen Geschäfte ​
l) Entscheid über Ausschlüsse von Mitgliedern. Dies ist als erstes Geschäft der ​
    Mitgliederversammlung zu traktandieren. ​
​
Jede ordnungsgemäss einberufene Mitgliederversammlung ist unabhängig von der Anzahl 
der anwesenden Mitglieder beschlussfähig.  

Die Mitglieder fassen die Beschlüsse mit dem einfachen Mehr der abgegebenen Stimmen. 
Bei Stimmengleichheit fällt die/der Vorsitzende den Stichentscheid.  

Statutenänderungen benötigen die Zustimmung einer Zweidrittelmehrheit der anwesenden 
Stimmberechtigten. 

10. Versammlungsleitung und Protokollführung 

Die Mitgliederversammlungen werden vom Präsidenten, bei dessen Verhinderung durch 
seinen Stellvertreter oder ein anderes Vorstandsmitglied geleitet.  

Über die Verhandlungen der Mitgliederversammlungen wird ein Protokoll geführt. Der 
Protokollführer wird vom Vorstand vorgeschlagen und durch die Versammlung bestätigt.  

Für die Ermittlung der Abstimmungs- und Wahlergebnisse werden aus dem Kreis der 
stimmberechtigten Mitglieder ein oder mehrere Stimmenzähler von der Versammlung 
bestimmt. 

11. Stimmberechtigung 

Jedes Aktiv- und Ehrenmitglied hat an der Mitgliederversammlung eine Stimme. 
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12. Der Vorstand 

Der Vorstand besteht aus mindestens drei Personen. Der Präsident und der Kassier sind 
zwingende Funktionen. Im Vorstand sind folgende Ressorts vertreten:  

a) Präsidium ​
b) Vizepräsidium ​
c) Finanzen ​
d) Aktuariat ​
e) weitere 

Ämterkumulation ist möglich. Der Vorstand konstituiert sich, mit Ausnahme des Präsidiums, 
selbst. Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig. 

Dem Vorstand obliegt die Geschäftsführung des Vereins, und er entscheidet in allen 
Angelegenheiten, die statutarisch nicht der Mitgliederversammlung vorbehalten sind oder 
anderen Restriktionen unterliegen.  

Er ist für das Rechnungswesen des Vereins verantwortlich.  

Der Vorstand verfügt über die durch den Förderausschuss bestätigten zweckgebundenen 
Mittel und verwaltet die zur Verfügung stehenden freien Mittel zur Sportförderung gemäss 
dem Vereinszweck. 

Der Vorstand kann für besondere Aufgaben des Vereins Arbeitsgruppen (Fachgruppen) 
einsetzen oder Drittpersonen Sonderaufgaben übertragen und dabei deren Kompetenzen 
festlegen. Er kann zur Erreichung der Vereinsziele Personen gegen eine angemessene 
Entschädigung anstellen (nach Arbeitsrecht) oder beauftragen. 

Der Vorstand versammelt sich sooft es die Geschäfte verlangen, in der Regel aber 
vierteljährlich. Jedes Vorstandsmitglied kann unter Angabe der Gründe die Einberufung einer 
Sitzung verlangen. Der Vorstand ist grundsätzlich ehrenamtlich und unentgeltlich tätig; er hat 
Anrecht auf Vergütung der effektiven Spesen. Für besondere Leistungen einzelner 
Vorstandsmitglieder kann eine angemessene Entschädigung ausgerichtet werden. 

13. Die Revision 

Die Mitgliederversammlung wählt einen Revisor und einen Stellvertreter oder eine juristische 
Person, welche die Buchführung, die Jahresrechnung und den Jahresbericht prüft.  

Die Amtszeit beträgt zwei Jahre. Wiederwahl ist zulässig.  

Die Revision erstattet dem Vorstand zuhanden der Mitgliederversammlung Bericht.  
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Finden sich keine Mitglieder oder erfordert der Umfang der Geschäfte eine professionelle 
Revisionsstelle, so wird diese durch den Vorstand der Mitgliederversammlung zur Wahl 
vorgeschlagen. 

14. Die Geschäftsstelle 

Der Vorstand kann bei Bedarf eine Geschäftsstelle einrichten oder diese Aufgaben an 
Drittpersonen abgeben, sofern die Arbeitsbelastung eine ehrenamtliche Tätigkeit nicht mehr 
erlaubt. Er vergütet diese aus dem freien Vermögen des Vereins oder beruft eine 
ausserordentliche Mitgliederversammlung ein, welche über die Annahme und Finanzierung 
entscheidet. Die Geschäftsstelle nimmt in beratender Funktion an den Sitzungen des 
Vorstandes teil. 

15. Zeichnungsberechtigung 

Der Vorstand regelt die Zeichnungsberechtigung kollektiv zu zweien. 

16. Haftung 

Für die Schulden des Vereins haftet nur das Vereinsvermögen. Eine persönliche Haftung der 
Mitglieder ist ausgeschlossen. 

17. Datenschutz und Governance 

Der Verein erhebt und bearbeitet von den Mitgliedern diejenigen Personendaten, die zur 
Erfüllung des Vereinszwecks notwendig sind. Der Vorstand sorgt für eine dem Risiko 
angemessene Sicherheit der Daten. Die Mitgliederdaten – namentlich Name, Adresse, 
Telefonnummer sowie E-Mail-Adresse – sind auf Verlangen für sämtliche Vereinsmitglieder 
einsehbar. 

Im Übrigen erfolgt eine Bekanntgabe dieser Daten an Dritte nur bei Bedarf zur Erfüllung des 
Vereinszwecks im Rahmen einer gesetzlich zulässigen Auftragsbearbeitung oder wenn dies 
gesetzlich vorgeschrieben oder behördlich angeordnet wird.  

Die Bearbeitung der Mitgliederdaten erfolgt im Übrigen nach den Bestimmungen der 
schweizerischen Datenschutzgesetzgebung und der Datenschutzerklärung auf der Website 
des Vereins. 

Mitgliedernamen sowie Gönner werden, sofern nicht ausdrücklich darauf verzichtet wird, 
durch den Verein publiziert. Angaben zum Vorstand und zu Personen mit besonderen 
Funktionen im Verein inklusive möglicher Interessenbindungen sowie allfällig erhaltener 
Vergütungen sind für Vereinsmitglieder sowie für berechtigte externe Parteien auf Anfrage 
beim Vorstand oder, sofern vorhanden, der Geschäftsstelle jederzeit einsehbar. 
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18. Auflösung des Vereins 

Die Auflösung des Vereins kann nur anlässlich einer ausserordentlichen 
Mitgliederversammlung erfolgen, die speziell zu diesem Zweck einzuberufen ist.  

Die Auflösung des Vereins kann durch Beschluss dieser ausserordentlich einberufenen 
Mitgliederversammlung mit einem Stimmenmehr von drei Vierteln der anwesenden 
Mitglieder erfolgen, wenn mindestens zwei Drittel der Mitglieder daran teilnehmen. 

Nehmen weniger als zwei Drittel aller Mitglieder an der Versammlung teil, ist innerhalb eines 
Monats eine zweite Versammlung abzuhalten. An dieser Versammlung kann der Verein auch 
dann mit einfacher Mehrheit aufgelöst werden, wenn weniger als drei Viertel der Mitglieder 
anwesend sind. 

Bei einer Auflösung des Vereins fällt das Vereinsvermögen an eine steuerbefreite 
gemeinnützige Organisation in der Schweiz, welche den gleichen oder einen ähnlichen 
Zweck verfolgt. Die Verteilung des Vereinsvermögens unter den Mitgliedern ist 
ausgeschlossen. 

19. Inkrafttreten 

Diese Statuten wurden an der Generalversammlung vom 12.11.2025 angenommen und sind 
mit diesem Datum in Kraft getreten. Sie ersetzen damit sämtliche älteren Statuten. 

 
 
​
Datum, Ort _______________________________ 

 

 

Der Präsident: Roman Schlüssel 

 
 
 
Der Protokollführer: Raúl Schlüssel 
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